
 

 

 

Bekanntmachung 

Planfeststellungsbeschluss 
 
 
Planfeststellungsverfahren nach §§ 18 ff. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) in 

Verbindung mit §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), dem Gesetz 

zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-

rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) - jeweils in 

der derzeit geltenden Fassung -, dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG a.F.) und dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG a.F.) für die Verlänge-

rung der S-Bahnstrecke von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fil-

dern 

Das Regierungspräsidium Stuttgart (Planfeststellungsbehörde) hat mit Beschluss vom 

30.06.2022, Az.: 24-3826.1 / SSB - S2 Bernhausen-Neuhausen, den Plan für das o. g. 

Vorhaben festgestellt. 

 

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet: 

„I. Grundentscheidung 

Der Plan für die Verlängerung der S-Bahnstrecke (DB-Strecke 4861) von Filderstadt-

Bernhausen nach Neuhausen a.d.F. (Streckenkilometer 27+937 bis 31+949) einschließlich 

aller sonstigen in den Planunterlagen, insbesondere in den Lage- und Bauwerksplänen 

sowie im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufgelisteten Einzelmaßnahmen wird 

nach Maßgabe der Ziffern II bis V festgestellt. 

 

II. Besondere Entscheidungen 

1. Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

1.1 Im Einvernehmen mit der zuständigen unteren Wasserbehörde wird nach Maßgabe der 

nachfolgenden Ziffern die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis erteilt für: 
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1.1.1 die bauzeitlichen Wasserhaltungsmaßnahmen / Grundwasserabsenkungen verbun-

den mit dem Entnehmen, dem Zutagefördern, dem Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser gemäß Geotechnischem Bericht (vgl. Anlage 20.1) zur Trockenhal-

tung der erforderlichen Baugruben für die Tunnel- und Trogbauwerke, der zugehöri-

gen Schachtbauwerke, Hebeanlagen und weiteren Bauwerke aus den grundwasser-

führenden Schichten des Schwarzjura alpha und beta sowie des Grundwassers im 

Hauptsandstein (he2-Aquifer) einschließlich der Einleitung der anfallenden Wässer 

über ein Absetzbecken und einen neu zu errichtenden Kanal in den Fleinsbach bzw. 

bis zur Errichtung des neuen Kanals in die örtliche Regenwasserkanalisation.  

1.1.2 das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser ober-

halb der für die jeweiligen Streckenabschnitte festgelegten Bemessungswasser-

stände einschließlich der Einleitung der anfallenden Wässer über das Entwässe-

rungssystem in den Fleinsbach. 

1.1.3 das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch die dauerhafte Ein-

bindung folgender Bauwerke in das Grundwasser: 

- Tunnel- und Trogbauwerk in Filderstadt-Bernhausen 

- Trogbauwerk in Filderstadt-Sielmingen 

- Tunnel- und Trogbauwerk Thyssenkrupp-Werksgelände 

- Entwässerungsbecken der Hebeanlage Nürtinger Straße in Filderstadt-Bernhausen 

- Entwässerungsbecken der Hebeanlage in Filderstadt-Sielmingen 

1.1.4 Niederschlagswasser über die nachfolgenden Regenrückhaltebecken in das Ge-

wässer „Fleinsbach“ (auch „Weiherbach“ und „Sulzbach“ genannt) einzuleiten: 

- Regenrückhaltebecken Nr. 1: über Seitenstraßengraben bei Flusskilometer 8+550 

mit einem Drosselabfluss von 0,9 l/s ab n=0,5 

- Regenrückhaltebecken Nr. 2: mit einem Drosselabfluss von 29 l/s in den bestehen-

den Regenwasserkanal in der Steingartenstraße 

- Regenrückhaltebecken Nr. 3: Flusskilometer 7+620 mit einem Drosselabfluss von 

3,7 l/s ab n=0,5 

- bestehendes Regenrückhaltebecken der Gemeinde Neuhausen Bernhäuserweg II: 

Entwässerung Streckenabschnitt 30+820 bis 31+125 bei Flusskilometer 6+310 

1.1.5 das indirekte Einleiten von Niederschlagwasser in die Mischwasserkanalisation aus 

den Regenrückhaltebecken Nr. 5, 6, 7 sowie der Hebeanlage „Tunnel Thyssen“. 

1.2 Im Einvernehmen mit der zuständigen unteren Wasserbehörde wird die Erlaubnis für 

Ersatzmaßnahmen E2.2 und E2.3 widerruflich erteilt. 
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2. Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwen-

digen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffent-

lichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entschei-

dungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, 

Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG 

i.V.m. § 75 Abs. 1 VwVfG). 

 

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung  

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO wird die sofortige Vollziehung des Planfeststellungsbe-

schlusses angeordnet.“ 

 

Die Planunterlagen des festgestellten Planes sind in Kapitel A. Ziff. IV des Beschlusses 

aufgeführt. 

 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die Bedenken und 

Hinweise der weiteren Beteiligten werden, soweit sie nicht ausdrücklich zurückgenommen 

oder gegenstandslos geworden sind oder ihnen durch Zusagen oder durch diese Ent-

scheidung entsprochen wird, zurückgewiesen. 

 

Im Planfeststellungsbeschluss sind Auflagen enthalten, insbesondere zum Immissions-

schutz, zu Natur und Landschaft und zur Wasserwirtschaft. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 

beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim 

oder Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim Klage erhoben werden. 

 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-

feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozess-

handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als 

Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer der in § 67 Abs. 2 S. 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) genannten Hochschulen mit Befähigung zum Rich-

teramt zugelassen. Ferner sind die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten 
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Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ergänzend wird wegen der 

weiteren Einzelheiten auf § 67 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 und Abs. 5 VwGO verwiesen. 

 

Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung in A. III. entfällt die aufschiebende Wir-

kung einer Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss. Ein Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 Abs. 5 S. 1 VwGO) kann nur inner-

halb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses gestellt und be-

gründet werden.“ 

 

Nach §§ 18 ff. AEG in Verbindung mit § 74 LVwVfG und §§ 1 ff. PlanSiG ist für dieses 

Planfeststellungsverfahren eine Auslegung des ausgefertigten Planfeststellungsbeschlus-

ses mit einer Ausfertigung des festgestellten Plans angeordnet. Nach § 3 Abs. 1 PlanSiG 

kann die Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. Es erfolgt 

daher in der Zeit von Montag, 18.07.2022 bis Montag, 01.08.2022 (je einschließlich) eine 

Veröffentlichung des Planfeststellungsbeschlusses und der planfestgestellten Unterlagen 

auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter Über 

uns > Abteilungen > Abteilung 2 > Referat 24 > Planfeststellungen > Aktuelle Planfeststel-

lungsbeschlüsse. 

 

Zusätzlich wird der ausgefertigte Planfeststellungsbeschluss mit einer Ausfertigung 

des festgestellten Plans nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG in diesem Zeitraum (18.07.2022 

bis 01.08.2022) bei der Stadt Filderstadt und der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern 

zur allgemeinen Einsichtnahme ausliegen. 

 

Bei der Stadt Filderstadt liegen der Planfeststellungsbeschluss und die planfestgestellten 

Unterlagen im Rathaus im Stadtteil Plattenhardt, Foyer (Erdgeschoss), Uhlbergstr. 33, 

70794 Filderstadt, während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 

Uhr, Dienstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich von 14.00 

Uhr bis 18.00 Uhr) aus.  

 

Bei der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern liegen der Planfeststellungsbeschluss und 

die planfestgestellten Unterlagen im Rathaus, Bauamt, 2. OG (Foyer), Schlossplatz 1, 

73765 Neuhausen auf den Fildern, während der Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Don-

nerstag und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 



-    - 
 

 

5 

18.00 Uhr) aus. Um telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 07158 / 1700-42 

wird gebeten. 

 

Im Übrigen sind bei der Einsichtnahme in Filderstadt und Neuhausen auf den Fildern die in 

der aktuell gültigen Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) 

festgesetzten Vorgaben zu beachten. 

 

Hinweise: 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen und 

denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss kann bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Be-

troffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, beim Regierungspräsidi-

um Stuttgart, Referat 24, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart bzw. Postfach 80 07 09, 70507 

Stuttgart (Fax: 0711 / 904-12490, E-Mail: abteilung2@rps.bwl.de) schriftlich oder elektro-

nisch angefordert werden. 

 

Es wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Internetseite https://rp.baden-

wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/ unter dem 

Stichwort „24-01SFT_17-01K: Planfeststellung“ abrufbar ist. 

 

Dieser Bekanntmachungstext ist auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 

(www.rp-stuttgart.de) unter Service > Bekanntmachungen > Planfeststellung > Bekannt-

machungen Planfeststellungsbeschlüsse abrufbar.  

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

gez. Sandra Breyer 

 

 


